
 
Seite 

SEP 2017  1 

 

 

 

 

 

Aktuelle Steuer-Informationen 

September 2017 

 
Die Betriebsrente ist in kleinen Unternehmen sowie bei Beschäftigten mit niedrigem Einkommen noch 

nicht ausreichend verbreitet. Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz, dem der Bundesrat in seiner 

letzten Sitzung vor der Sommerpause zugestimmt hat, soll das nun anders werden. 

 

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen:  

 

� Hat ein Kind einen pflegebedürftigen Elternteil zu Lebzeiten gepflegt, darf es nach dem Tod des 

Elternteils bei der Erbschaftsteuer den sogenannten Pflegefreibetrag in Anspruch nehmen. Dies hat 

der Bundesfinanzhof – entgegen der Verwaltungsmeinung – entschieden.  

 

� Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind bis zu 1.250 EUR als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten abziehbar, wenn dem Steuerpflichtigen für die Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 

zur Verfügung steht. Die betragsmäßige Beschränkung gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige 

im Veranlagungszeitraum nacheinander oder zeitgleich zwei Arbeitszimmer genutzt hat. 

 

� Weil in der Praxis vermehrt elektronische Rechnungen verwandt werden, hat das Bayerische Lan-

desamt für Steuern dargestellt, welche Anforderungen an den Kontierungsvermerk auf elektronisch 

übermittelte Eingangsrechnungen zu stellen sind. 

 

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für September 2017. Viel Spaß 

beim Lesen ! Generell gilt wie immer bei den weniger erfreulichen News: Ich bin nur der Bote ! 
 

 

 

Ihr 

Norbert Reuter 

Steuerberater 
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ALLE STEUERZAHLER 

 

Betriebliche Altersvorsorge: Diese Verbesserungen bringt das Betriebsrentenstärkungs-

gesetz 
 

| Gerade in kleinen Unternehmen ist die Betriebsrente noch nicht ausreichend verbreitet. Durch das 

Betriebsrentenstärkungsgesetz, dem der Bundesrat kurz vor der Sommerpause zugestimmt hat, soll das 

nun anders werden. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über das Gesetzespaket, das im Wesent-

lichen am 1.1.2018 in Kraft tritt. | 

 

Sozialpartnermodell 

 

Zu den bisherigen Modellen der Betriebsrente 

kommt nun ein weiteres hinzu: das Sozialpart-

nermodell mit der Möglichkeit der reinen Bei-

tragszusage. Arbeitgeber sind danach nur ver-

pflichtet, den vereinbarten Beitrag an die Versor-

gungseinrichtung zu bezahlen. Sie werden von 

der Haftung befreit. Mindest- oder Garantieleis-

tungen für Arbeitnehmer sind ausgeschlossen. 

 

Das Sozialpartnermodell wird eingeführt durch 

Branchen-Tarifverträge. Nichttarifgebundene 

Arbeitgeber und Beschäftigte können allerdings 

vereinbaren, dass die Tarifverträge auch für sie 

gelten sollen. 

 

Im Sozialpartnermodell hat der Arbeitgeber eine 

Entgeltumwandlung mit 15 % zu bezuschussen, 

soweit Sozialversicherungsbeiträge eingespart 

werden. Zusätzlich kann der Tarifvertrag Siche-

rungsbeträge vorsehen, die das Versorgungsni-

veau („Zielrente“) absichern sollen. 

 

Beachten Sie | Der Arbeitgeberzuschuss in Höhe 

von 15 % gilt im Sozialpartnermodell ab der Ein-

führung. Außerhalb des Sozialpartnermodells 

gilt er für alle neuen Umwandlungsvereinbarun-

gen ab dem 1.1.2019; für bereits bestehende Um-

wandlungsvereinbarungen ab dem 1.1.2022. 

 

 

Weitere Änderungen 

 

Nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz können 

bislang bis zu 4 % der Beitragsbemessungs-

grenze (BBG) in der allgemeinen Rentenversi-

cherung steuer- und sozialversicherungsfrei in 

die Betriebsrente eingezahlt werden. Für Neuzu-

sagen nach dem 31.12.2004 kann ein zusätzli-

cher steuerfreier Höchstbetrag von 1.800 EUR 

gewährt werden. 

 

Ab 2018 wird der Förderrahmen auf insgesamt 8 

% der BBG ausgeweitet. Die ersten 4 % der 

BBG bleiben steuer- und sozialversicherungs-

frei. Die zweiten 4 % der BBG hingegen sind nur 

steuerfrei. 

 

Beachten Sie | Der steuerfreie Erhöhungsbetrag 

von 1.800 EUR entfällt. Die 20 %-ige Pauschal-

besteuerungsmöglichkeit bleibt hingegen beste-

hen. Die tatsächlich pauschalbesteuerten Beträge 

im Kalenderjahr werden auf den neuen steuer-

freien Dotierungsrahmen von 8 % der BBG an-

gerechnet. 

 

Neu ist der Förderbeitrag für Geringverdiener 

(Bruttoeinkommen bis zu 2.200 EUR monat-

lich). Zahlt der Arbeitgeber Beiträge von min-

destens 240 EUR bis zu 480 EUR im Kalender-

jahr, erhält er 30 % des Arbeitgeberbeitrags über 

eine Verrechnung mit der abzuführenden Lohn-

steuer zurück. 
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Wer eine kleine Rente bezieht und daneben 

Grundsicherung, für den bleiben freiwillige Zu-

satzrenten künftig bis zu ca. 200 EUR anrech-

nungsfrei. Das gilt für die Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung sowie bei der 

ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt in der 

Kriegsopferfürsorge. 

 

Riestern Arbeitnehmer über die betriebliche Al-

tersvorsorge, erfolgt ab 2018 in der Rentenphase 

keine Verbeitragung mehr. Insofern erfolgt eine 

Gleichstellung mit den privaten Riester-Verträ-

gen. Zudem wird die jährliche Grundzulage von 

154 EUR auf 175 EUR angehoben. 

 
Quelle | Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersver-

sorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsren-

tenstärkungsgesetz), BR-Drs. 447/17 (B) vom 7.7.2017; 

Die Bundesregierung vom 7.7.2017: „Bundesrat stimmt 

Riester und Co. zu: Betriebsrente wird attraktiver“ 

 

 

ALLE STEUERZAHLER 

 

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Pflegefreibetrag trotz Unterhaltspflicht zu gewähren 
 

| Der Freibetrag für Pflegeleistungen steht einer pflegenden Person im Erbfall und bei Schenkungen 

auch dann zu, wenn sie gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet ist. Dies hat der Bundesfinanzhof entgegen 

der Verwaltungsmeinung entschieden. | 

 

Sachverhalt 

Im Streitfall war die Tochter Miterbin ihrer 

Mutter. Diese war rund zehn Jahre vor ihrem 

Tod pflegebedürftig geworden (Pflegestufe 

III, monatliches Pflegegeld von bis zu 700 

EUR). Die Tochter hatte ihre Mutter auf ei-

gene Kosten gepflegt.  
 

Das Finanzamt gewährte den Pflegefreibetrag 

nach § 13 Abs. 1 Nr. 9 des Erbschaftsteuer- 

und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) in 

Höhe von 20.000 EUR nicht. Das Finanzge-

richt Niedersachsen und der Bundesfinanzhof 

sahen das jedoch anders.  

 

Zum Hintergrund: § 13 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG be-

freit einen steuerpflichtigen Erwerb bis zu 

20.000 EUR, der Personen anfällt, die den Erb-

lasser oder Schenker unentgeltlich oder gegen 

unzureichendes Entgelt gepflegt haben.  

 

Der Begriff „Pflege“ ist grundsätzlich weit aus-

zulegen und erfasst die regelmäßige und dauer-

hafte Fürsorge für das körperliche, geistige oder 

seelische Wohlbefinden einer hilfsbedürftigen 

Person. Es ist nicht erforderlich, dass der Erblas-

ser pflegebedürftig war. 

 

Eine gesetzliche Unterhaltspflicht steht der Ge-

währung des Pflegefreibetrags nicht entgegen. 

Diese weite Auslegung entspricht dem Sinn und 

Zweck der Vorschrift, die ein freiwilliges Opfer 

der pflegenden Person honorieren soll.  

 

Zudem wird der Intention des Gesetzgebers 

Rechnung getragen, die steuerliche Berücksich-

tigung von Pflegeleistungen zu verbessern. Da 

Pflegeleistungen üblicherweise innerhalb der Fa-

milie (insbesondere zwischen Kindern und El-

tern) erbracht werden, liefe die Freibetragsrege-

lung bei Ausschluss dieses Personenkreises na-

hezu leer. 
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Praxishinweis | Die Höhe des Freibetrags be-

stimmt sich nach den Umständen des Einzel-

falls. Vergütungssätze von Berufsträgern kön-

nen als Vergleichsgröße herangezogen wer-

den. Bei Erbringung langjähriger, intensiver 

und umfassender Pflegeleistungen kann der 

Freibetrag auch in voller Höhe zu gewähren 

sein, ohne dass es eines Einzelnachweises be-

darf. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 10.5.2017, Az. II R 37/15 

 

 

ALLE STEUERZAHLER 

 

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Besteuerung der Abfindung für den Verzicht auf einen 

künftigen Pflichtteilsanspruch 
 

| Verzichtet ein gesetzlicher Erbe gegen eine von seinen Geschwistern zu zahlende Abfindung auf seinen 

Pflichtteilsanspruch, ist danach zu unterscheiden, ob der Verzicht bereits zu Lebzeiten oder erst nach 

dem Tod des Erblassers vereinbart wird. Nach der geänderten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

unterliegt der Verzicht zwischen Geschwistern zu Lebzeiten des Erblassers nunmehr der Steuerklasse 

II. Die für den Steuerpflichtigen günstigere Steuerklasse I ist somit nur noch bei einem Verzicht nach 

dem Tod des Erblassers anzuwenden. | 

 

Bislang stellte der Bundesfinanzhof für die Be-

steuerung der Abfindungen nicht auf das Ver-

hältnis des Verzichtenden zum Zahlenden, son-

dern auf dasjenige zum künftigen Erblasser ab. 

Das Ziel, den gegen Abfindung vereinbarten 

Pflichtteilsverzicht sowohl vor als auch nach 

dem Eintritt des Erbfalls im Ergebnis gleich zu 

behandeln, kann aber insbesondere dann nicht 

erreicht werden, wenn der Verzicht gegenüber 

mehreren Personen erklärt wird und/oder Vor-

schenkungen des (künftigen) Erblassers an den 

Verzichtenden vorliegen.  

 

Bei einem vor Eintritt des Erbfalls vereinbarten 

Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung sind daher 

die erbschaftsteuerrechtlichen Vorschriften an-

wendbar, die im Verhältnis des Zahlungsemp-

fängers zu den Zahlenden gelten. 

 

 

 

Auswirkungen für die Praxis 

 

Die geänderte Rechtsprechung führt bei Pflicht-

teilsverzichten zwischen Geschwistern gegen 

Abfindung, die noch zu Lebzeiten des Erblassers 

vereinbart werden, im Regelfall zu einer höheren 

Steuerbelastung als bei einer Vereinbarung nach 

dem Erbfall. Die Vereinbarung zu Lebzeiten be-

gründet die Anwendung der Steuerklasse II 

(Freibetrag in Höhe von 20.000 EUR), die Ver-

einbarung nach dem Erbfall hingegen die Steu-

erklasse I (Freibetrag in Höhe von 400.000 

EUR).  

 

Beachten Sie | Verbleibt nach dem Abzug des 

Freibetrags ein steuerpflichtiger Erwerb von zB. 

über 75.000 EUR bis zu 300.000 EUR, dann be-

trägt der Steuersatz bei der Steuerklasse II 20 %, 

bei der Steuerklasse I nur 11 %. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 10.5.2017, Az. II R 25/15
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ALLE STEUERZAHLER 

 

Mehrere häusliche Arbeitszimmer: Höchstbetrag wird dennoch nur einmal gewährt 
 

| Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind mit maximal 1.250 EUR als Betriebsausgaben 

oder Werbungskosten abziehbar, wenn dem Steuerpflichtigen für die Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 

zur Verfügung steht. Da es sich um einen personenbezogenen Höchstbetrag handelt, gilt die betragsmä-

ßige Beschränkung auch dann, wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeitraum nacheinander oder 

zeitgleich (in mehreren Wohnungen) zwei Arbeitszimmer genutzt hat. Dies hat aktuell der Bundesfi-

nanzhof entschieden. | 

 

Nutzung mehrerer Arbeitszimmer 

 

Der Betriebsausgaben- oder Werbungskostenab-

zug ist zwar nicht auf den Abzug der Aufwen-

dungen für ein häusliches Arbeitszimmer be-

schränkt, wohl aber – unabhängig von der An-

zahl der genutzten häuslichen Arbeitszimmer – 

auf den personenbezogenen Höchstbetrag von 

1.250 EUR begrenzt.  

 

Gemeinsame Nutzung eines Arbeitszimmers 

 

Während der personenbezogene Höchstbetrag 

den Kostenabzug bei einem Steuerpflichtigen 

auf maximal 1.250 EUR begrenzt, können Steu-

erpflichtige, die ein Arbeitszimmer gemeinsam 

nutzen und die beide die Abzugsvoraussetzun-

gen erfüllen, den Höchstbetrag im Ergebnis dop-

pelt in Anspruch nehmen. Denn im vergangenen 

Jahr hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass 

der Höchstbetrag jedem Steuerpflichtigen zu ge-

währen ist, dem für seine Tätigkeit kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wenn er  

� in dem Arbeitszimmer über einen Arbeits-

platz verfügt und  

� die geltend gemachten Aufwendungen getra-

gen hat. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 9.5.2017, Az. VIII R 15/15; 

BFH-Urteil vom 15.12.2016, Az. VI R 53/12; BFH-Urteil 

vom 15.12.2016, Az. VI R 86/13 

 

 

KAPITALANLEGER 

 

Kontogebühren für Bauspardarlehen sind unzulässig 
 

| Bereits 2011 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Kreditinstitute für Darlehen mit Verbrau-

chern keine Kontogebühr berechnen dürfen. Begründung: Sie führen das Konto vorwiegend im eigenen 

Interesse und erbringen somit keine Dienstleistung für den Kunden. Nun hat der Bundesgerichtshof 

nach einer Klage der Verbraucherzentrale NRW nachgelegt: Auch für Bausparverträge in der Darle-

hensphase dürfen keine Kontogebühren erhoben werden. | 

 

Beachten Sie | Die aktuelle Entscheidung bezieht 

sich auf Bausparverträge in der Darlehensphase. 

Sie trifft also auf Verbraucher zu, die sich ihr 

Bauspardarlehen bereits haben auszahlen lassen. 

Ungeklärt ist, ob eine Kontogebühr in der Spar-

phase ebenfalls unzulässig ist. 



 
Seite 

SEP 2017  7 

Nach den Ausführungen der Verbraucherzent-

rale können Entgelte, die im Jahr 2014 oder spä-

ter gezahlt wurden, wegen der dreijährigen Ver-

jährungsfrist noch mindestens bis Ende 2017 zu-

rückverlangt werden. Ob der Erstattungsan-

spruch bei früher gezahlten Entgelten bereits 

verjährt ist, ist bisher nicht entschieden. 

Quelle | BGH-Urteil vom 9.5.2017, Az. XI ZR 308/15; 

BGH-Urteil vom 7.6.2011, Az. XI ZR 388/10; Meldung 

der Verbraucherzentrale: „Kontogebühren für Bauspardar-

lehen sind unzulässig“, Stand 9.5.2017, unter www.ver-

braucherzentrale.de/bauspardarlehen-kontogebuehr 

 

 

VERMIETER 

 

Betrugsschaden kann als Werbungskosten abziehbar sein 
 

| Wer einem betrügerischen Grundstücksmakler Bargeld in der Annahme übergibt, der Makler werde 

damit den Kaufpreis für ein bebautes Grundstück bezahlen, kann den Verlust als Werbungskosten aus 

Vermietung und Verpachtung abziehen. Dies setzt jedoch voraus, dass er bei Hingabe des Geldes zum 

Erwerb und zur Vermietung des Grundstücks entschlossen war, so der Bundesfinanzhof in einer aktu-

ellen Entscheidung. | 

 

Sachverhalt 

Der Steuerpflichtige S wollte ein Villengrund-

stück erwerben und teilweise vermieten. Er 

vertraute dem Makler M den Kaufpreis in bar 

an, nachdem ihm dieser versichert hatte, das 

Geschäft bei Barzahlung zum Abschluss zu 

bringen. Tatsächlich verwendete M das Geld 

jedoch für sich. Den Betrugsschaden machte 

S als vorab entstandene Werbungskosten bei 

den Einkünften aus Vermietung und Verpach-

tung geltend. Dies lehnten das Finanzamt und 

das Finanzgericht Hessen jedoch ab. 

 

Der Bundesfinanzhof hingegen hat dem S im 

Grundsatz recht gegeben: Einzige Vorausset-

zung für die Anerkennung vorab entstandener 

(vergeblicher) Aufwendungen ist die Erwerbs- 

und Vermietungsabsicht – und daran bestanden 

hier keine Zweifel, denn S hatte das Grundstück 

später erworben und tatsächlich vermietet. 

 

Praxishinweise | Gleichwohl hat der Bundes-

finanzhof das Urteil an das Finanzgericht Hes-

sen zurückverwiesen. Im zweiten Rechtsgang 

wird das Gericht nun beurteilen müssen, in 

welchem Zeitpunkt S davon ausgehen musste 

und durfte, dass er sein Geld von M nicht mehr 

zurückbekommen würde. Hierauf kommt es 

für die Abziehbarkeit als Werbungskosten ent-

scheidend an.  
 

Zudem sind ggf. Feststellungen zur Aufteilung 

des verlorenen Geldes erforderlich. Abziehbar 

sind die Aufwendungen nämlich nur, soweit 

sie auf den vermieteten Anteil des Gebäudes 

entfallen wären. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 9.5.2017, Az. IX R 24/16 
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FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE 

 

Elektronisch übermittelte Eingangsrechnungen: Informationen zum Kontierungsvermerk 
 

| In der Praxis werden vermehrt elektronische Rechnungen verwandt. Aus diesem Grund hat das Baye-

rische Landesamt für Steuern dargestellt, welche Anforderungen an den Kontierungsvermerk auf elekt-

ronisch übermittelte Eingangsrechnungen zu stellen sind. | 

 

Nach den GoBD (= Grundsätze zur ordnungsmä-

ßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-

scher Form sowie zum Datenzugriff) muss der 

Originalzustand eines elektronischen Doku-

ments jederzeit lesbar gemacht werden können 

und damit prüfbar sein. Werden die Dokumente 

bearbeitet oder verändert (beispielsweise durch 

das Anbringen von Buchungsvermerken), ist 

dies zu protokollieren und mit dem Dokument 

abzuspeichern.  

 

Beachten Sie | Aus der Verfahrensdokumenta-

tion muss ersichtlich sein, wie die elektronischen 

Belege erfasst, empfangen, verarbeitet, ausgege-

ben und aufbewahrt werden. 

Zur Erfüllung der Belegfunktion sind Angaben 

zur Kontierung, zum Ordnungskriterium für die 

Ablage und zum Buchungsdatum zwingend er-

forderlich. Anders als beim Papierbeleg – bei 

dem diese Angaben auf dem Beleg angebracht 

werden müssen – können sie bei einem elektro-

nischen Beleg dagegen auch durch die Verbin-

dung mit einem Datensatz, mit den genannten 

Angaben zur Kontierung oder durch eine elekt-

ronische Verknüpfung (z. B. eindeutiger Index, 

Barcode) erfolgen. 

 
Quelle | Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung 

vom 20.1.2017, Az. S 0316.1.1-5/3 St42; GoBD: BMF-

Schreiben vom 14.11.2014, Az. IV A 4 - S 0316/13/10003 

 

 

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE 

 

Ordnungsgemäße Kassenführung: Bundesrat stimmt Kassensicherungsverordnung zu 
 

| Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen ab dem 1.1.2020 grundsätzlich über eine zertifizierte 

technische Sicherheitseinrichtung verfügen, die nach § 146a der Abgabenordnung (AO) aus drei Be-

standteilen besteht: Einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle. 

Präzisiert werden die Anforderungen durch eine sogenannte Kassensicherungsverordnung, die am 

7.7.2017 den Bundesrat passiert hat. | 

 

Die Kassensicherungsverordnung legt u.a. fest, 

wie die digitalen Grundaufzeichnungen zu spei-

chern sind und welche Anforderungen der aus-

zustellende Beleg erfüllen muss. Geregelt ist 

auch, welche elektronischen Aufzeichnungssys-

teme über eine zertifizierte technische Sicher- 

heitseinrichtung verfügen müssen. Das sind: 

elektronische oder computergestützte Kassen-

systeme oder Registrierkassen einschließlich 

Tablet basierter Kassensysteme oder Softwarelö-

sungen (z. B. Barverkaufsmodule).  
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Beachten Sie | Nicht zu den elektronischen Auf-

zeichnungssystemen im Sinne des § 146a Abs. 1 

AO gehören u. a.: elektronische Buchhaltungs-

programme, Waren- und Dienstleistungsautoma-

ten, Geldautomaten, Taxameter, Wegstrecken-

zähler sowie Geldspielgeräte. 

Quelle | Verordnung zur Bestimmung der technischen An-

forderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Siche-

rungssysteme im Geschäftsverkehr (Kassensicherungsver-

ordnung - KassenSichV), BR-Drs. 487/17 (B) vom 7.7. 

2017 

 

 

UMSATZSTEUERZAHLER 

 

Umsatzsteuerliche Behandlung der unentgeltlichen Wertabgabe von Sachspenden 
 

| Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen hat jüngst dazu Stellung bezogen, wie die umsatzsteuerliche 

Bemessungsgrundlage für Sachspenden zu ermitteln ist. | 

 

Sachspenden unterliegen grundsätzlich der Um-

satzsteuer. Die Umsatzbesteuerung dient der 

Kompensation des vorangegangenen Vorsteuer-

abzugs und verhindert einen systemwidrigen un-

versteuerten Letztverbrauch. 

 

Beachten Sie | Die Bemessungsgrundlage einer 

Sachspende bestimmt sich nicht nach den ur-

sprünglichen Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten, sondern nach dem fiktiven Einkaufspreis 

im Zeitpunkt der Spende. Das gilt auch für im 

Unternehmen selbst hergestellte Gegenstände. 

 

Spendet ein Unternehmer Waren, die nicht mehr 

verkäuflich sind, wird der Wert regelmäßig ge-

gen 0 EUR tendieren. Dies gilt z. B. für Lebens-

mittel, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbar- 

keitsdatums stehen und Frischwaren, wie Obst 

und Gemüse mit Mängeln.  

 

Beachten Sie | Auch bei Artikeln im Non-Food-

Bereich kann sich eine Verkaufsunfähigkeit er-

geben. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 

wenn die Waren wegen eines Verpackungsfeh-

lers oder einer Falschetikettierung vernichtet 

werden müssten oder bei erheblichen Material-

fehlern nur schwer zu verkaufen sind. Hier ist ein 

entsprechend geringer Marktpreis als Bemes-

sungsgrundlage zugrunde zu legen, sodass ent-

weder keine oder nur eine geringe Umsatzsteuer 

entsteht.   

 
Quelle | OFD Niedersachsen, Verfügung vom 27.3.2017, 

Az. S 7109 - 31 - St 171 

 

 

UMSATZSTEUERZAHLER 

 

Keine Umsatzsteuerpflicht für Fahrschulunterricht ? 
 

| Der Bundesfinanzhof zweifelt an der Umsatzsteuerpflicht für die Erteilung von Fahrunterricht zum 

Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B („Pkw-Führerschein“) und C1. Er hat daher dem Europäischen Ge-

richtshof die Frage vorgelegt, ob Fahrschulen insoweit steuerfreie Leistungen erbringen. | 
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Gegenwärtig kommt eine Steuerfreiheit der Um-

sätze insoweit in Betracht, als Fahrschulen Lehr-

gänge zur Ausbildung für die Fahrerlaubnis der 

Klassen C, CE, D, DE, D1, D1E, T und L durch-

führen, da diese Leistungen aus Sicht der Fi-

nanzverwaltung in der Regel der Berufsausbil-

dung dienen. 

 

Im Streitfall ging es jedoch um die Erteilung von 

Fahrunterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnis-

klassen B und C1 – und hier besteht nach deut-

schem Recht eine Umsatzsteuerpflicht. Fahr-

schulen sind insoweit keine allgemeinbildenden 

oder berufsbildenden Einrichtungen, wie es das 

Umsatzsteuergesetz für die Steuerfreiheit vo-

raussetzt. Im Streitfall fehlte es zudem an der 

dort genannten berufs- oder prüfungsvorberei-

tenden Bescheinigung. 

 

Mit dem Vorabentscheidungsersuchen des Bun-

desfinanzhofs soll geklärt werden, ob der Fahr-

schulunterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnis-

klassen B und C1 aus Gründen des Unionsrechts 

steuerfrei ist. Bei der Umsatzsteuer hat der nati-

onale Gesetzgeber nämlich die Bindungen der 

Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSys-

tRL) zu beachten. Setzt das nationale Recht eine 

Steuerfreiheit der Richtlinie nur ungenügend 

um, besteht für den Steuerpflichtigen die Mög-

lichkeit, sich auf die Richtlinie zu berufen.  

 

Nach Artikel 132 MwStSystRL sind Umsätze 

steuerfrei, die durch „Erziehung von Kindern 

und Jugendlichen, Schul- und Hochschulunter-

richt, Aus- und Fortbildung sowie berufliche 

Umschulung und damit eng verbundene Dienst-

leistungen“ entstehen. Ebenfalls steuerfrei ist 

„von Privatlehrern erteilter Schul- und Hoch-

schulunterricht“. Da die Auslegung der Richtli-

nie zweifelhaft ist, hat der Bundesfinanzhof dem 

Europäischen Gerichtshof nun diverse Fragen 

zur Umsatzsteuerpflicht für die Erteilung von 

Fahrschulunterricht vorgelegt. 

 

Praxishinweis | Der Bundesfinanzhof weist 

darauf hin, dass die vom Europäischen Ge-

richtshof zu treffende Entscheidung von er-

heblicher Bedeutung für die Umsatzbesteue-

rung der über 10.000 Fahrschulen in Deutsch-

land ist. Fahrschulen sollten Steuerfestsetzun-

gen daher offenhalten. 

 
Quelle | BFH, Beschluss vom 16.3.2017, Az. V R 38/16; 

BFH, PM Nr. 49 vom 26.7.2017 

 

 

ARBEITGEBER 

 

Übungsleiterpauschale und Minijob: En-bloc-Anrechnung sollte vermieden werden 
 

| Die Übungsleiterpauschale ist ebenso wie die Ehrenamtspauschale ein Jahresfreibetrag. Werden diese 

Pauschalen mit einem Minijob kombiniert, kann die Anrechnung in monatlichen Raten oder en bloc 

erfolgen. Beim zweiten Verfahren bleiben die monatlichen Vergütungen im ersten Teil des Jahres ab-

gabenfrei, bis die Freibeträge ausgeschöpft sind. Das bleibt sich hinsichtlich der gezahlten Lohnsteuer 

und Sozialversicherungsbeiträge gleich. Für die Anrechnung des Minijobs auf die Rente hat es aber 

Folgen, wie ein Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen zeigt. | 
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Hintergrund 

 

Greift für eine Beschäftigung die Übungsleiter- 

oder Ehrenamtspauschale, weil die Tätigkeit ne-

benberuflich ist, und ist die Vergütung höher als 

der Freibetrag, kann der Arbeitgeber den nicht 

befreiten Gehaltsteil als geringfügige Beschäfti-

gung behandeln. Voraussetzung: Der nicht be-

freite Anteil des Gehalts ist nicht höher als 450 

EUR pro Monat.  

 

Beispiel 

Die begünstigte Tätigkeit wird mit 400 EUR 

pro Monat vergütet. Wird der Übungsleiter-

freibetrag (2.400 EUR) en bloc angerechnet, 

ergibt sich folgende Abrechnung: In den Mo-

naten Januar bis Juni bleibt die Vergütung 

völlig beitragsfrei, weil sechs Mal 400 EUR 

durch die Übungsleiterpauschale gedeckt 

sind. In den Monaten Juli bis Dezember ergibt 

sich ein sozialversicherungspflichtiges Gehalt 

von jeweils 400 EUR, das im Rahmen einer 

geringfügigen Beschäftigung abgerechnet 

wird. 

Folgen für den Rentenbezug 

 

Übungsleiter- und Ehrenamtsfreibetrag gelten 

sozialversicherungsrechtlich nicht als Arbeits-

entgelt. Werden die Freibeträge also en bloc ge-

nutzt, gilt der Beschäftigungszeitraum insoweit 

als beitragsfreie Zeit. Das hat das Landessozial-

gericht Nordrhein-Westfalen bestätigt. 

 

Praxishinweis | Für die Nettovergütung und 

die Abgaben des Arbeitgebers hat das keine 

Folgen, wohl aber für die Rente des Arbeit-

nehmers. Ein Minijob hat – auch wenn der Mi-

nijobber keinen eigenen Rentenerhöhungsbei-

trag leistet – Auswirkung auf die Rentenhöhe. 

Das gilt sowohl für die anrechenbaren Bei-

tragszeiten als auch für den Rentenzuwachs. 

Bezogen auf die Altersversorgung ist also die 

monatliche Verrechnung der Freibeträge vor-

teilhaft. So entstehen für die Rentenversiche-

rung keine beitragsfreien Zeiten. 

 
Quelle | LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 28.6.2016, 

Az. L 18 KN 95/15 

 

 

ARBEITGEBER 

 

Elektronisches Lohnkonto: Einheitlicher Standardsatz ab 1.1.2018 verbindlich 
 

| Ab 1.1.2018 müssen Arbeitgeber die aufzuzeichnenden lohnsteuerrelevanten Daten der Finanzbehörde 

nach einer amtlich vorgeschriebenen einheitlichen digitalen Schnittstelle elektronisch bereitstellen (Di-

gitale LohnSchnittstelle – DLS). Die in 2011 ausgesprochene bloße Empfehlung zur Anwendung der 

DLS ist damit überholt. | 

 

Nur in begründeten Fällen können die lohnsteu-

erlichen Daten zur Vermeidung unbilliger Här-

ten auch in einer anderen auswertbaren Form be-

reitgestellt werden. 

 

Die amtlich vorgeschriebene DLS ist ein Stan-

darddatensatz mit einer einheitlichen Strukturie-

rung und Bezeichnung von elektronischen Da-

teien und Datenfeldern. Die jeweils aktuelle Ver-

sion der DLS mit weitergehenden Informationen 

steht auf der Internetseite des Bundeszentralamts 
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für Steuern unter www.bzst.bund.de zum Down-

load bereit. 

 

Quelle | BMF-Schreiben vom 26.5.2017, Az. IV C 5 - S 

2386/07/0005: 001 

 

ARBEITNEHMER 

 

Ende der doppelten Haushaltsführung: Vorfälligkeitsentschädigung nicht als Werbungs-

kosten absetzbar 
 

| Wenn Arbeitnehmer im Zuge einer doppelten Haushaltsführung eine Immobilie am Ort ihrer ersten 

Tätigkeitsstätte erwerben und fremdfinanzieren, sind die dafür zu entrichtenden Schuldzinsen als Wer-

bungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit dem Grunde nach abziehbar. Wird die 

Immobilie bei Beendigung der doppelten Haushaltsführung verkauft und ist eine Vorfälligkeitsentschä-

digung zu zahlen, ist diese nach einem Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz indes nicht als Wer-

bungskosten absetzbar. | 

 

Auslösendes Moment und somit der maßgebli-

che Bestimmungsgrund für die Vorfälligkeits-

entschädigung ist die Veräußerung der Immobi-

lie und die damit zusammenhängende Auflösung 

des Darlehensvertrags. Daher wird – so das Fi-

nanzgericht – die ursprüngliche berufliche Ver-

anlassung überlagert von dem durch die Veräu-

ßerung ausgelösten Veranlagungszusammen-

hang. 

 

Beachten Sie | Das Finanzgericht hat sich bei sei-

ner Urteilsbegründung u. a. auf ein Urteil des 

Bundesfinanzhofs bezogen, das in der Literatur 

mitunter kritisch betrachtet wird. Danach kann 

ein Vermieter eine Vorfälligkeitsentschädigung 

nicht als Werbungskosten abziehen, wenn er 

seine Darlehensschuld vorzeitig ablöst, um sein 

bisher vermietetes Objekt lastenfrei übereignen 

zu können. 

 

Praxishinweis | Gegen die Entscheidung des 

Finanzgerichts ist die Revision anhängig. Vor-

erst ist also abzuwarten, ob der Bundesfinanz-

hof seine zu den Vermietungseinkünften er-

gangene Rechtsprechung ggf. modifiziert. Bis 

zur Klärung sollten betroffene Steuerbe-

scheide jedenfalls per Einspruch offengehal-

ten werden. 

 
Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 23.11.2016, Az. 

2 K 1701/14, Rev. BFH Az. VI R 15/17; BFH-Urteil vom 

11.2.2014, Az. IX R 42/13 
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Verzugszinsen 
 

| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzu-

wenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. | 

 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2017 bis 

zum 31.12.2017 beträgt -0,88 Prozent.  

 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 

� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 

Prozent 

� für den unternehmerischen Geschäftsver-

kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent* 

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 

29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent. 

 

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzu-

wendenden Basiszinssätze betrugen in der Ver-

gangenheit: 

 

Berechnung der Verzugszinsen 

Zeitraum Zins 

vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent 

vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent 

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent 

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent 

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent 

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent 

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent 

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent 

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent 

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent 

vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent 

vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent 

 

ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Verbraucherpreisindex 
 

| Der Verbraucherpreisindex für Deutschland gibt die durchschnittliche prozentuale Preisveränderung 

sämtlicher Waren und Dienstleistungen des privaten Bedarfs in Deutschland an. Bezugsjahr des derzei-

tigen Indexwertes ist das Jahr 2010. | 

 

Monat JUL 2016 SEP 2016 DEZ 2016 MRZ 2017 JUN 2017 JUL 2017 

Indexwert 107,6 107,7 108,8 109,0 109,0 109,4 

Veränderung zu Vorjahr +0,4% +0,7% +1,7% +1,6% +1,6% +1,7% 

 

Teilweise sind Verträge derart an den Verbrau-

cherpreisindex gekoppelt, dass eine Anpassung 

der Entgelte und die entsprechende Höhe von der 

Entwicklung dieses Indexes abhängig gemacht 

wird. 

Quelle | Statistisches Bundesamt unter www. destatis.de/ 

DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/ 

Verbraucherpreisindizes/Tabellen_/Verbraucherpreise 
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 09 / 2017 
 

| Im Monat September 2017 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 

 

Steuertermine (Fälligkeit): 

Montag, 11.9.2017 

� Umsatzsteuer für Monat AUG 2017 

� Umsatzsteuer für Monat JUL 2017 * 

� Lohnsteuer für Monat AUG 2017 

� Einkommensteuer für Quartal III 2017 

� Kirchensteuer für Quartal III 2017 

� Körperschaftsteuer für Quartal III / 2017 

* bei Dauerfristverlängerung 

 

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem 

Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fällig-

keitstermin vorliegen.  

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende drei-

tägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten 

Zahlung durch Überweisung endet am 

14.9.2017. Es wird an dieser Stelle nochmals da-

rauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist 

ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt. 

 

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig, für den Beitragsmonat September 2017 

am 27.9.2017. 

 

 

Haftungsausschluss 

Der Inhalt dieses Steuer-Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 

Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr 

auszuschließen. Der Steuer-Newsletter ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung; für Entschei-

dungen, welche der Leser nur aufgrund dieses Steuer-Newsletters ohne eine diesbezügliche persönliche 

Beratung trifft, wird keine Haftung übernommen. 

 

 

Wenn einzelne Themen Ihr Interesse gefunden haben und Sie noch Verständnisprobleme, Fragen und 
Hinweise haben oder eine weitergehende Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte mit der Kanzlei in 
Verbindung: 
 
per Telefon: 03733 / 6759465 
per Telefax: 03733 / 6759469 
per E-Mail: info@nr-stb.tax 
 


